
BayIntG: Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) Vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) BayRS 26-6-
A (Art. 1–19)

Bayerisches Integrationsgesetz
(BayIntG)

Vom 13. Dezember 2016
(GVBl. S. 335)
BayRS 26-6-A

Vollzitat nach RedR: Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335, 
BayRS 26-6-A)

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

1Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemeinsamer Sprache und Kultur.

2Es ist tief eingewurzelt in Werte und Traditionen des gemeinsamen christlichen Abendlandes und weiß 
zugleich um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität.

3Die Würde des Menschen, die Freiheit der Person, die Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen, 
das Recht jedes Einzelnen auf ein selbstbestimmtes, aber auch selbstverantwortliches Leben und die 
Unterscheidung von Staat und Religion sind als Frucht der Aufklärung tragende Grundlage unserer Rechts- 
und Gesellschaftsordnung.

4Die nationalsozialistische Willkürherrschaft, die Verbrechen des Dritten Reichs und die Schrecken des 
Zweiten Weltkrieges haben gelehrt, dass allein eine grundrechtlich ausgerichtete Herrschaft des Rechts vor 
Terror, Diktatur und Spaltung bewahrt und Voraussetzung für Frieden und Freiheit ist.

5Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, Staat 
und Gesetzen verpflichtet.

6Die demokratische Verfasstheit des Gemeinwesens bindet umgekehrt alle Staatsgewalt an die Stimme des 
Volkes.

7Die Solidarität mit den Schwächeren und Hilfsbedürftigen ist Gebot der Gemeinschaft wie jedes Einzelnen, 
setzt aber zugleich voraus, dass in erster Linie jeder zunächst selbst verpflichtet ist, Verantwortung für sich 
und die Seinen zu übernehmen und sein Möglichstes dazu beizutragen.

8Die Gemeinschaft kann nur leisten, was gemeinsam von allen erwirtschaftet wird, und darf daher von 
jedem seinen Beitrag erwarten.

9Ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von Sitten und Traditionen.

10Die freiheitliche Lebensweise in einer offenen und pluralen Gesellschaft erfordert gleichermaßen 
gegenseitige Toleranz und Achtung der kulturellen Prägung unseres Landes.

11In den zurückliegenden Jahrzehnten ist es so zur neuen Heimat für Viele geworden, die sich hier 
eingebracht und eingelebt haben.

12Das lange geschichtliche Ringen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents um Einheit, Recht, 
Frieden und Freiheit verpflichtet auf das errungene gesamteuropäische Erbe und das Ziel eines 
gemeinsamen europäischen Weges.

13Dieser identitätsbildende Grundkonsens wird täglich in unserem Land gelebt und bildet die kulturelle 
Grundordnung der Gesellschaft (Leitkultur).

14Diese zu wahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern und Migrantinnen und Migranten zu 
einem Leben in unserer Gesellschaft zu befähigen, ist Zweck dieses Gesetzes.



Art. 1 Integrationsziele
 
1Bayern bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber allen, die aus anderen Staaten kommen und hier 
nach Maßgabe der Gesetze Aufnahme gefunden haben oder Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen. 2Es 
ist Ziel dieses Gesetzes, diesen Menschen für die Zeit ihres Aufenthalts Hilfe und Unterstützung anzubieten, 
um ihnen das Leben in dem ihnen zunächst fremden und unbekannten Land zu erleichtern 
(Integrationsförderung), sie aber zugleich auf die im Rahmen ihres Gast- und Aufenthaltsstatus 
unabdingbare Achtung der Leitkultur zu verpflichten und dazu eigene Integrationsanstrengungen 
abzuverlangen (Integrationspflicht). 3Das soll zugleich einer Überforderung der gesellschaftlich-integrativen 
und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes und seiner kommunalen Ebenen entgegenwirken.

Art. 2 Begriffsbestimmungen
 
(1) 1Migrantinnen und Migranten im Sinne dieses Gesetzes sind alle Ausländerinnen und Ausländer, die 
sich dauerhaft berechtigt in Bayern aufhalten. 2Gleichgestellt sind Ausländerinnen und Ausländer, die eine 
Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. 
3Nicht erfasst sind Personen, die nach Regelungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) oder nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AufenthG vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind.

(2) Ausländerinnen und Ausländer

1.  nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG und nach § 28 der Aufenthaltsverordnung (AufenthV),
 
2.  die einen Aufenthaltstitel nach § 18 AufenthG besitzen, wenn der Ausübung der Beschäftigung nach § 2 
Abs. 3, § 4 oder § 10 der Beschäftigungsverordnung (BeschV) zugestimmt wurde oder sie nach § 2 Abs. 1 
Nr. 3, § 3 oder § 5 BeschV ohne Zustimmung zulässig ist,
 
3.  die einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18b bis 21 AufenthG besitzen,
 
4.  für die § 41 AufenthV gilt oder
 
5.  die als Angehörige der in den Nrn. 1 bis 4 genannten Personen einen Aufenthaltstitel zum 
Familiennachzug besitzen oder
 
6.  die Ehegatten oder Lebenspartner eines Deutschen sind,
 
sind Migrantinnen und Migranten nur in Bezug auf die Regelungen dieses Gesetzes über die 
Integrationsförderung.

(3) 1Die Regelungen dieses Gesetzes über die Integrationsförderung gelten entsprechend für Deutsche, die 
in besonderer Weise integrationsbedürftig sind und

1.  außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder
 
2.  zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die Bedingungen der Nr. 1 erfüllt.
 
2In besonderer Weise integrationsbedürftig ist insbesondere, wer die deutsche Sprache nicht mindestens 
auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen beherrscht.

Art. 3 Allgemeine Integrationsförderung
 
(1) 1Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur Integration. 2Der Staat unterstützt sowohl minderjährige als auch 
erwachsene Migrantinnen und Migranten darin, spezifische Bildungslücken auszugleichen, die ihren Grund 
nicht in ihren persönlichen Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, sondern auf strukturellen 



Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaats beruhen oder migrationsbedingt sind. 3Die 
Zugangsvoraussetzungen zu den einzelnen schulischen Bildungswegen und -einrichtungen einschließlich 
begründeter Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Muttersprache regeln die 
Schulordnungen auf Basis der einschlägigen gesetzlichen Ermächtigungen.

(2) Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten durch geeignete Angebote in dem ihnen abverlangten 
Bemühen, sich mit den in der heimischen Bevölkerung vorherrschenden Umgangsformen, Sitten und 
Gebräuchen vertraut zu machen, soweit sich diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten unterscheiden.

(3) 1Eltern leisten durch Erziehung und Wertevermittlung einen wesentlichen Beitrag zu einer gelingenden 
Integration. 2Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten durch geeignete Angebote darin, die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland anzunehmen, 
einzuüben und auch selbstbewusst zu vertreten.

(4) 1Gelingende Integration bedarf der gegenseitigen Rücksichtnahme und Toleranz sowie des Respekts 
vor der Einzigartigkeit, der Lebensgeschichte und den Prägungen des jeweils anderen. 2Der Staat fördert 
an der Leitkultur ausgerichtete Angebote, die Migrantinnen und Migranten in politischer Bildung, deutscher 
Geschichte einschließlich der Lehren aus den Verbrechen des Dritten Reiches und in der Rechtskunde 
unterweisen und ihnen die heimische Kultur, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung näherbringen. 3Er 
fördert zugleich die interkulturelle Sensibilität von Bevölkerung und Verwaltung und unterstützt integrativ 
wirkende Projekte.

(5) Der Staat unterstützt Angebote der Migrationsberatung, um den Migrantinnen und Migranten im 
Bedarfsfall einzelfallgerechte Hilfe und Unterstützung in den eigenen Integrationsbemühungen zu 
gewähren.

(6) 1Das an den Integrationszielen dieses Gesetzes ausgerichtete bürgerschaftliche Engagement von und 
für Migrantinnen und Migranten soll in allen Bereichen der Gesellschaft gestärkt werden. 2Migrantinnen und 
Migranten werden ermutigt, durch bürgerschaftliches Engagement einen Beitrag zum Gemeinwohl zu 
leisten und sich auf diese Weise zu unserem Land und seinen Werten zu bekennen. 3Der Staat erkennt den 
wichtigen Beitrag an, den Verbände und Vereine leisten, wenn sie über Angebote informieren, für 
Teilnahme werben und sich aktiv in den politischen Prozess einbringen. 4Er unterstützt die ehrenamtliche 
Arbeit vor Ort durch geeignete Angebote, insbesondere zur Information und Koordinierung.

(7) Der Staat unterstützt Angebote der Rückkehrberatung, um ausreisepflichtigen oder rückkehrwilligen 
Ausländerinnen und Ausländern bedarfsgerechte Hilfe und Unterstützung für die Rückkehr in ihre 
Herkunftsstaaten zu gewähren.

(8) 1Migrationsbedingte Erwägungen können im Rahmen von Ermessensentscheidungen berücksichtigt 
werden, soweit dies den in Art. 1 genannten Integrationszielen in geeigneter Weise dienen kann. 2Alle 
staatlichen Behörden verwirklichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und der geltenden Gesetze die 
Integrationsziele dieses Gesetzes.

(9) 1Förderungen nach diesem Artikel erfolgen nach Maßgabe gesonderter Förderrichtlinien. 2Diese sind 
jeweils gemäß den haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu befristen und mit einem Haushaltsvorbehalt zu 
versehen.

Art. 4 Deutsche Sprache
 
(1) 1Nur wer deutsch spricht, kann sich vollumfänglich in das öffentliche Leben und Arbeiten einfügen. 
2Eigenes Engagement beim Spracherwerb liegt daher im wohlverstandenen Eigeninteresse der 
Migrantinnen und Migranten.

(2) Wer volljährig ist und sich in den vorangegangenen sechs Jahren mindestens drei Jahre in Deutschland 
ständig aufgehalten hat, soll sich mit jedermann in deutscher Sprache angemessen verständigen können.



(3) 1Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten in den ersten sechs Jahren nach ihrer Einreise nach 
Deutschland in ihren Bemühungen, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu erlernen. 2 Art. 3 Abs. 9 gilt 
entsprechend. 3Wer aus selbst zu vertretenden Gründen das im Rahmen einer gewährten Förderung 
mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, kann vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach 
Maßgabe einschlägiger Förderrichtlinien zur angemessenen Erstattung von Förderkosten verpflichtet 
werden.

(4) 1Die notwendigen Kosten für die Heranziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers durch Behörden 
können Personen im Sinne des Abs. 2 auch dann auferlegt werden, wenn eine Kostenauferlegung nicht 
nach anderen Vorschriften vorgesehen ist. 2Haftungsansprüche wegen fehlerhafter Übersetzung gegen die 
Körperschaft, deren Behörde den Dolmetscher oder Übersetzer herangezogen hat, sind ausgeschlossen.

Art. 5  Vorschulische Sprachförderung
 
(1) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder von Anfang an 
und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien und Kindern mit 
sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 2Kinder sollen lernen, sich entwicklungsangemessen in der 
deutschen Sprache sowie durch die allgemein übliche Mimik und Körpersprache auszudrücken, längeren 
Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen. 3Sie 
sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion in der deutschen 
Sprache entsprechend ihrem Entwicklungsstand erweitern und verfeinern. 4Die Verwendung der lokalen 
Dialekte wird unterstützt und gepflegt. 5Das pädagogische Personal muss über die erforderlichen deutschen 
Sprachkenntnisse verfügen und soll die notwendigen interkulturellen Kompetenzen im erforderlichen 
Umfang fortentwickeln.

(2) 1Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres (Art. 26 Abs. 1 Satz 5 des Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes – BayKiBiG) vor Eintritt der Vollzeitschulpflicht wird bei allen 
Kindern zur frühzeitigen Feststellung und Förderung einer entsprechenden Entwicklung für die spätere 
Leistungsfähigkeit in der Schule der Sprachstand erhoben. 2Zuständig ist die Kindertageseinrichtung, die 
das Kind besucht. 3Besucht das Kind keine Kindertageseinrichtung, führt die Sprachstandserhebung die 
Grundschule durch, in der die Schulpflicht voraussichtlich zu erfüllen ist. 4In den Fällen des Satzes 3 
müssen die Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr Kind an der Sprachstandserhebung teilnimmt.

  [Redaktioneller Hinweis: Art. 5 Abs. 2 tritt erst am 1. 8. 2017 in Kraft, vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2.]
 
(3) 1Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprachstandserhebung nach Abs. 2 erwarten lässt, dass seine 
Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Grundschule nicht ausreichen werden, 
soll in der Zeit bis zur Einschulung einen Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 
besuchen. 2Die Erziehungsberechtigten des Kindes können durch die nach Abs. 2 Satz 2 oder 3 zuständige 
Stelle über mögliche weitere Fördermaßnahmen, eine gegebenenfalls bestehende finanzielle Unterstützung 
und die Vorzüge eines regelmäßigen Kindergartenbesuchs informiert werden. 3Wird ein solches Gespräch 
in den Fällen des Abs. 2 Satz 3 angeboten, sind sie zur Teilnahme verpflichtet.

  [Redaktioneller Hinweis: Art. 5 Abs. 3 tritt erst am 1. 8. 2017 in Kraft, vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2.]
 
(4) Erfüllt ein Träger einer Kindertageseinrichtung die sich aus Abs. 1 und 2 oder Art. 6 ergebenden 
Verpflichtungen nicht, richten sich Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung 
nach § 45 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 7 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.

(5) Das Nähere zu den Abs. 1 bis 4 kann das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
durch Rechtsverordnung regeln.

(6) Mit Geldbuße kann von der Kreisverwaltungsbehörde belegt werden, wer den Pflichten nach Abs. 2 Satz 
4 oder Abs. 3 Satz 3 zuwiderhandelt.



  [Redaktioneller Hinweis: Art. 5 Abs. 6 tritt erst am 1. 8. 2017 in Kraft, vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2.]
 
Art. 6 Frühkindliche Bildung
 
1Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur 
erfahren. 2Der Träger einer Kindertageseinrichtung hat dafür Sorge zu tragen, dass sie lernen, sinn- und 
werteorientiert und in Achtung vor religiösen Überzeugungen zu leben sowie eine eigene von Nächstenliebe 
getragene religiöse oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. 3Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit 
der Kinder unterstützt und stärkt das pädagogische Personal die Entwicklung von freiheitlich-
demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen. 4Die Kindertageseinrichtungen sollen 
dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern.

Art. 7 Schulen
 
(1) 1Die Schulen fördern im Rahmen ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags nach Art. 131 der Verfassung 
die in Art. 1 genannten Integrationsziele. 2Hierzu unterstützen sie die Integrationsbemühungen von 
Migrantinnen und Migranten und die interkulturelle Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler und 
vermitteln in diesem Zusammenhang auch die grundlegende Rechts- und Werteordnung der Verfassung. 
3Sie sollen darauf hinwirken, dass die Schülerinnen und Schüler Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit offen 
und unbefangen annehmen.

(2) Auf die interkulturelle und integrative Kompetenz soll im erforderlichen Umfang in der Aus- und 
Fortbildung der Lehrkräfte besonderer Wert gelegt werden.

(3) 1Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Muttersprache können insbesondere in Pflichtschulen 
gesonderte Klassen und sonstige Fördermaßnahmen zur Sprachförderung und schulischen Integration 
eingerichtet werden. 2Ziel ist eine frühestmögliche Aufnahme in den Unterricht der Regelklassen.

(4) 1Die Teilnahme am Unterricht ist Grundvoraussetzung schulischer Integration. 2Befreiungen vom 
Unterricht aus religiösen Gründen, die sich nicht lediglich auf einzelne Tage beschränken, sind auf die 
verfassungsrechtlich zwingenden Fälle zu beschränken. 3Vorrangig sind organisatorische oder prozedurale 
Maßnahmen auszuschöpfen.

Art. 8  Hochschulen
 
1Hochschulen können für studieninteressierte, nicht immatrikulierte Migrantinnen und Migranten besondere 
Förderangebote einrichten, insbesondere um ihnen den Erwerb der deutschen Sprache zu erleichtern, sie 
über Bildungs- und Ausbildungswege zu informieren und einzelne spezifische Bildungslücken 
auszugleichen, die ihren Grund nicht in ihren persönlichen Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, 
sondern auf strukturellen Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaats beruhen oder migrationsbedingt sind. 2Die 
Hochschulen sind nicht befugt, Prüfungen abzunehmen, die zu einem allgemeinen Bildungsabschluss 
führen. 3Entsprechende Angebote können jeweils längstens zwei Jahre an einer Hochschule in Anspruch 
genommen werden. 4Die Hochschulen regeln die Einzelheiten durch Satzung, insbesondere zum Status der 
Migrantinnen und Migranten, den Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen zu den Angeboten, möglichen 
Prüfungen und zur Datenerhebung und Datennutzung. 5Die Bestimmungen über den Hochschulzugang und 
die Hochschulzulassung bleiben unberührt.

Art. 9 Kommunen
 
1Die örtliche Gemeinschaft leistet einen unverzichtbaren Beitrag, die Integration von Migrantinnen und 
Migranten zu fördern, sie bei der Erfüllung ihrer Integrationspflichten zu unterstützen und das wechselseitige 
kulturelle Verständnis zu erleichtern. 2Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke tragen dabei im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung, ihrer jeweiligen finanziellen Leistungsfähigkeit und nach Maßgabe der 
Gesetze besondere Mitverantwortung für die in Art. 1 genannten Integrationsziele.



Art. 10 Verantwortung der Wirtschaft
 
(1) 1Die bayerische Wirtschaft trägt im Rahmen des Art. 151 der Verfassung Mitverantwortung für die in Art. 
1 genannten Integrationsziele. 2Die staatlichen Förderprogramme insbesondere nach dem 
Mittelstandsförderungsgesetz können die Bemühungen einzelner Unternehmen positiv berücksichtigen, 
Migrantinnen und Migranten, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind, auf 
Unternehmenskosten die deutsche Sprache und die Leitkultur zu vermitteln und die in Art. 1 genannten 
Integrationsziele zu fördern.

(2) 1Qualifizierte Migrantinnen und Migranten sollen im Rahmen der geltenden Gesetze den heimischen 
Arbeitsmarkt bereichern. 2Das Potenzial der dualen Berufsausbildung und der schulisch strukturierten Aus- 
und Weiterbildung soll für die Qualifizierung der Migrantinnen und Migranten nutzbar gemacht werden.

Art. 11 Rundfunk und Medien
 
1Der Bayerische Rundfunk und die nach dem Bayerischen Mediengesetz an der Veranstaltung von 
Rundfunk Beteiligten unterstützen im Rahmen ihres Programmauftrags die Integration. 2Die Angebote in 
Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur 
leisten.

Art. 12 Landesleistungen
 
(1) 1Landesrechtliche Leistungen und Angebote dürfen Ausländerinnen und Ausländern über 16 Jahren, die 
nicht zu den Personen nach Art. 2 Abs. 2 zählen, nur bewilligt oder ausgezahlt werden, wenn deren Identität 
durch

1.  einen gültigen Pass oder amtlichen Lichtbildausweis ihres Herkunftsstaats,
 
2.  einen gültigen Aufenthaltstitel,
 
3.  eine gültige Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 des Asylgesetzes (AsylG),
 
4.  einen gültigen Ankunftsnachweis nach § 63a AsylG oder
 
5.  einen Abgleich mit den im Ausländerzentralregister gespeicherten Daten
 
zuverlässig bestätigt ist. 2Die Behörden können bei verbleibenden Identitätszweifeln verlangen, dass die 
Identität durch Abgleich von Fingerabdrücken mit den im Ausländerzentralregister gespeicherten Daten 
bestätigt wird. 3Solange die Person im Ausländerzentralregister nicht erfasst ist, kann die Bewilligung und 
Auszahlung verweigert werden.

(2) 1Wer

1.  sich als nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer vor, bei oder nach Einreise nach Deutschland seines 
Passes, Lichtbildausweises oder eines anderen Identitätsnachweises seines Herkunftsstaats entledigt hat, 
um den Nachweis seiner Identität oder Herkunft zu erschweren, oder
 
2.  eine landesrechtliche Leistung durch Vorlage von gefälschten Ausweisdokumenten oder durch unrichtige 
Angaben zu Identität oder Herkunft erlangt oder zu erlangen versucht hat,
 
verwirkt den Anspruch auf die landesrechtliche Leistung oder das Angebot für den Zeitraum von fünf Jahren 
ab Einreise (Nr. 1) oder Tathandlung (Nr. 2), soweit auf sie kein unbedingter grundrechtlich verbürgter 
Anspruch besteht. 2Bereits erteilte Bewilligungen werden ohne Rücksicht auf Vertrauensschutz auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit für die gesamte Zeit der nach Satz 1 bestehenden Verwirkung 
zurückgenommen. 3Im Übrigen gilt Art. 48 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in allen Fällen 



des Satzes 1 entsprechend. 4Die zuständigen Behörden können die Identität desjenigen, von dem auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass er einen Sachverhalt nach Satz 1 verwirklicht hat, 
auch unter Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken feststellen, mit dem Ausländerzentralregister 
abgleichen, speichern, nutzen und zusammen mit Angaben zur verwirklichten Tat öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Stellen nach näherer Maßgabe des Bayerischen Datenschutzgesetzes übermitteln.

(3) 1Landesrechtliche Leistungen und Angebote können in den Fällen des Art. 13 Abs. 3 oder Art. 14 Abs. 2 
in angemessenem Umfang gekürzt bzw. ganz oder teilweise versagt werden. 2Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend.

Art. 13 Achtung der Rechts- und Werteordnung
 
(1) 1Wer durch demonstrative Regelverstöße, Verunglimpfen oder sonst durch nach außen gerichtetes 
Verhalten beharrlich zum Ausdruck bringt, dass er die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
insbesondere die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem das Recht 
der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung und die Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, 
kann durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, sich einem Grundkurs über die Werte der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu unterziehen. 2Satz 1 gilt entsprechend bei Ablehnung des 
staatlichen Gewaltmonopols, des Verhältnisses von Religion und Staat, der gewaltlosen Erziehung von 
Kindern und des Schutzes von Minderjährigen oder der Beachtung des deutschen Straf-, Ehe- und 
Familienrechts. 3Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bleibt unberührt.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für denjenigen, der durch wiederholte schwerwiegende Regelverstöße oder 
sonst durch ein offenkundig rechtswidriges Verhalten erkennen lässt, dass ihm die Rechts- und 
Werteordnung in ihren Grundsätzen unbekannt oder gleichgültig ist.

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 2 nicht an dem Grundkurs Rechts- und Werteordnung teilnimmt oder dessen Durchführung 
behindert.

Art. 14 Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung
 
(1) Es ist verboten

1.  öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften dazu aufzufordern, die geltende 
verfassungsmäßige Ordnung zu missachten und stattdessen einer mit ihren Grundsätzen nicht zu 
vereinbarenden anderen Rechtsordnung zu folgen,
 
2.  es zu unternehmen, andere Personen einer solchen Ordnung zu unterwerfen oder
 
3.  es zu unternehmen, eine solche Ordnung oder aus ihr abgeleitete Einzelakte zu vollziehen oder zu 
vollstrecken.
 
(2) 1Wer gegen das Verbot nach Abs. 1 verstößt, kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt 
werden. 2Die Verfolgung verjährt in fünf Jahren, und zwar auch dann, wenn die Tat durch Verbreitung von 
Druckwerken begangen wird.

Art. 15 Bayerischer Integrationsbeauftragter, Bayerischer Integrationsrat
 
(1) 1Der Ministerpräsident beruft und entlässt eine Persönlichkeit zur Beratung und Unterstützung der 
Staatsregierung in Fragen der Integrations-, Asyl- und Migrationspolitik (Bayerischer 
Integrationsbeauftragter). 2Die Amtszeit des oder der Integrationsbeauftragten endet außer mit Rücktritt 
oder Entlassung auch zum Ende einer Wahlperiode des Landtags. 3Eine Wiederberufung ist zulässig.



(2) 1Der oder die Integrationsbeauftragte ist einem Geschäftsbereich oder der Staatskanzlei zugeordnet, bei 
dem oder der eine Geschäftsstelle eingerichtet wird. 2Art. 55 der Verfassung bleibt unberührt. 3Die für die 
Erfüllung der Aufgabe notwendigen Ausgaben trägt der Geschäftsbereich oder die Staatskanzlei nach 
Maßgabe des Staatshaushalts. 4Der Haushaltsplan kann eine Amtsentschädigung festlegen. 5Die Tätigkeit 
des oder der Integrationsbeauftragten ist im Übrigen ehrenamtlich.

(3) 1Der oder die Integrationsbeauftragte ist ressortübergreifend tätig. 2Er oder sie

1.  arbeitet hierzu mit allen Staatsministerien insbesondere bei integrationsspezifischen Anliegen zur 
schulischen, beruflichen, kommunalen und gesellschaftlichen Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund zusammen,
 
2.  bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und der alleinigen Entscheidungsverantwortung der 
vollziehenden Stellen die Anregungen von einzelnen Betroffenen, von Verbänden, von 
Migrantenorganisationen und von Beauftragten auf kommunalen Ebenen für die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund,
 
3.  regt Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund an,
 
4.  ist bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben der Staatsministerien 
einzubinden, soweit sie im Schwerpunkt thematisch einschlägige Fragen behandeln oder berühren.
 
(4) Der Integrationsbeauftragte kann zu seiner Beratung Vertreter von Verbänden, die die Integration von 
Migrantinnen und Migranten fördern wollen, heranziehen (Bayerischer Integrationsrat).

Art. 16 Integrationsbericht
 
1Der oder die Integrationsbeauftragte erstellt in jeder Legislaturperiode einen Tätigkeitsbericht. 2Er oder sie 
leitet den Bericht nach Billigung durch den Ministerrat dem Landtag zu.

Art. 17 Ausschluss der Klagbarkeit
 
1Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch die in diesem Gesetz begründeten 
Förderungen, Angebote oder Begünstigungen nicht begründet. 2Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen 
erfolgen nach Maßgabe des Staatshaushalts.

Art. 17a  Änderung weiterer Rechtsvorschriften
 
(1) Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 
(GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. November 2015 (GVBl. S. 
410) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:
  
 

a)  In Buchst. b wird nach dem Wort „nachgehen,“ das Wort „oder“ 
eingefügt.

  
 

b)  Es wird folgender Buchst. c angefügt:
 
 
  
 

  
 

“c)  der als Unterkunft oder dem sonstigen, auch vorübergehenden Aufenthalt von Asylbewerbern und 
unerlaubt Aufhältigen dient,“

.
 
2.  Art. 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
 a)  Der Wortlaut wird Satz 1 und nach Nr. 1 wird folgende Nr. 1a eingefügt:



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

“1a.  trotz einer nach Art. 13 getroffenen Maßnahme der Identitätsfeststellung Zweifel über die Person 
oder die Staatsangehörigkeit bestehen oder“

.
  
 

b)  Es wird folgender Satz 2 angefügt:
 
 
“2Art. 13 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“

 
3.  In Art. 18 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 Satz 2,“ 
eingefügt.
 
4.  In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Art. 13 Abs. 2 Satz 3,“ die Angabe „Art. 14 Abs. 1 Satz 2,“ 
eingefügt.
 
5.  Art. 23 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
  
 

a)  In Nr. 2 wird der Schlusspunkt durch das Wort „oder“ 
ersetzt.

  
 

b)  Es wird folgende Nr. 3 angefügt:
 
 
  
 

  
 

“3.  sie als Unterkunft oder dem sonstigen, auch vorübergehenden Aufenthalt von Asylbewerbern und 
unerlaubt Aufhältigen dient.“

 
(2) Art. 21 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch GArt. 9a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Der Wortlaut wird Satz 1.
 
2.  Es wird folgender Satz 2 angefügt:
 
 
“2Die Zulassung kann von einer vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht werden.“
 
(3) Art. 15 Abs. 5 der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch Art. 9a Abs. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Der Wortlaut wird Satz 1.
 
2.  Es wird folgender Satz 2 angefügt:
 
 
“2Die Zulassung kann von einer vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht werden.“
 



(4) Art. 15 Abs. 5 der Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch Art. 9a Abs. 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Der Wortlaut wird Satz 1.
 
2.  Es wird folgender Satz 2 angefügt:
 
 
“2Die Zulassung kann von einer vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht werden.“
 
(5) Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2016 (GVBl. S. 102, 241) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 37a wie folgt gefasst:
„Art. 37a (aufgehoben)“.
 
2.  In Art. 2 Abs. 1 werden nach den Wörtern „im Geist der Völkerverständigung zu erziehen“ die Wörter 
„und die Integrationsbemühungen von Migrantinnen und Migranten sowie die interkulturelle Kompetenz aller 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen“ eingefügt.
 
3.  Art. 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
 
 
 

a)  Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert:
  
 

  
 

aa)  In Nr. 1 wird das Wort „Asylverfahrensgesetz“ durch die Angabe „Asylgesetz (AsylG)“ 
ersetzt.

  
 

  
 

bb)  In Nr. 2 wird nach dem Wort „Aufenthaltsgesetzes“ die Angabe „(AufenthG)“ eingefügt.

  
 

  
 

cc)  In Nr. 3 werden die Wörter „des Aufenthaltsgesetzes besitzt,“ durch die Wörter „AufenthG besitzt 
oder“ ersetzt.

  
 

  
 

dd)  Im folgenden Satzteil werden die Wörter „diese Voraussetzungen“ durch die Wörter „die 
Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4“ ersetzt.

  
 

b)  In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter „Nummern 1 und 2“ durch die Angabe „Nrn. 1 und 2“ ersetzt.

 
4.  Art. 36 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
 
 
 

a)  Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 eingefügt:
 
 
“6Schulpflichtige, die nach dem Asylgesetz verpflichtet sind, in einer besonderen Aufnahmeeinrichtung im 
Sinn des § 30a AsylG zu wohnen, werden zur Erfüllung der Schulpflicht besonderen dort eingerichteten 
Klassen und Unterrichtsgruppen zugewiesen.“

  
 

b)  Der bisherige Satz 6 wird Satz 
7.

 
5.  Dem Art. 37 wird folgender Abs. 4 angefügt:
 
 
(4) Die zuständige Grundschule kann ein Kind, das weder eine Kindertageseinrichtung noch einen Vorkurs 
nach Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen Integrationsgesetzes besucht hat und bei dem im Rahmen der 
Schulanmeldung festgestellt wird, dass es nicht über die notwendigen Deutschkenntnisse verfügt, von der 



Aufnahme zurückstellen und das Kind verpflichten, im nächsten Schuljahr eine Kindertageseinrichtung mit 
integriertem Vorkurs zu besuchen.
 
6.  Art. 37a wird aufgehoben.
 
7.  In Art. 76 Satz 3 werden die Angabe „Art. 37a“ durch die Angabe „Art. 37 Abs. 4“ ersetzt und die Wörter 
„an der Sprachstandserhebung teilnimmt und“ gestrichen.
 
8.  In Art. 85 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „Werden Schulpflichtige, die nicht Bürgerinnen oder Bürger 
der Europäischen Union bzw. anderer Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums sind, erstmals 
an einer Grundschule angemeldet und stellt die Schule“ durch die Wörter „Stellt die Schule bei 
ausländischen Schulpflichtigen“ ersetzt.
 
9.  In Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Angabe „Art. 37a Abs. 3“ durch die Angabe „Art. 37 Abs. 4“ 
ersetzt.
 
  [Redaktioneller Hinweis: Art. 17a Abs. 5 tritt erst am 1. 8. 2017 in Kraft, vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2.]
 
(6) Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. S. 236, 
BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch Art. 8a des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GVBl. S. 94) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Art. 12 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
 
 
(2) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder von Anfang an 
und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien (Art. 5 des 
Bayerischen Integrationsgesetzes – BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf 
Rechnung.2Die Kindertageseinrichtungen sollen im Rahmen des Art. 6 BayIntG dazu beitragen, die 
Integrationsbereitschaft der Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern.
 
2.  In Art. 19 Nr. 10 werden nach dem Wort „Rechtsvorschriften“ die Wörter „sowie die Art. 5 und 6 BayIntG“ 
eingefügt.
 
(7) Das Bayerische Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juli 2007 (GVBl. S. 562, 781, 2011 S. 115, BayRS 2330-3-I), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 11 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
  
 

a)  Nach der Angabe zu Art. 5 wird folgende Angabe 
eingefügt:
„Art. 5a Ausgeglichene Bewohnerstruktur“.

  
 

b)  Die bisherige Angabe zu Art. 36 wird die Angabe zu Art. 
35.

 
2.  Art. 5 wird wie folgt geändert:
  
 

a)  In Satz 3 wird die Angabe „Satzes 5“ durch die Angabe „Satzes 7“ ersetzt.

 
 
 

b)  Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 eingefügt:
 
 
“5Die zuständige Stelle hat zugleich dafür Sorge zu tragen, dass möglichst nur Wohnungssuchende 
benannt werden, deren Zuzug einseitige Bewohnerstrukturen weder schafft noch verfestigt 



(Strukturkomponente).
6Bei der Benennung sind jeweils die Dringlichkeit und die Strukturkomponente zu berücksichtigen.“

  
 

c)  Der bisherige Satz 5 wird Satz 7.

 
3.  Nach Art. 5 wird folgender Art. 5a eingefügt:
 
 
1Wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass sich im Umkreis einer freien oder 
bezugsfertig werdenden Wohnung außerhalb der durch Rechtsverordnung nach Art. 5 bestimmten Gebiete 
eine einseitige Bewohnerstruktur zu bilden droht oder eine solche bereits eingetreten ist, hat die zuständige 
Stelle den Verfügungsberechtigten unverzüglich zu verpflichten, die Wohnung nur an solche 
Wohnungssuchende zum Gebrauch zu überlassen, deren Zuzug sie zuvor zugestimmt hat.2Eine 
Anfechtungsklage gegen einen Bescheid nach Satz 1 hat keine aufschiebende Wirkung.3Im Falle einer 
Verpflichtung nach Satz 1 darf der Verfügungsberechtigte die Wohnung erst nach der schriftlichen 
Zustimmung durch die zuständige Stelle an einen bestimmten Wohnungssuchenden zum Gebrauch 
überlassen.4Die Zustimmung nach Satz 1 gilt als erteilt, wenn die zuständige Stelle sie nicht binnen einer 
Woche nach Anzeige und vollständiger Auskunft verweigert.5Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
wenn die Überlassung einseitige Bewohnerstrukturen schafft oder verfestigt.“
 
4.  Der bisherige Art. 36 wird Art. 35.
 
(8) § 3 der Durchführungsverordnung Wohnungsrecht (DVWoR) vom 8. Mai 2007 (GVBl. S. 326, BayRS 
2330-4-I), die zuletzt durch Verordnung vom 10. November 2015 (GVBl. S. 414) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Abs. 3 wird wie folgt geändert:
 
 
 

a)  Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 ersetzt:
 
 
“1Die zuständige Stelle hat Wohnungssuchende unter Berücksichtigung von Dringlichkeit und 
Strukturkomponente in einer Art. 5 Satz 6 BayWoBindG entsprechenden Rangfolge zu benennen.
2Bei Gleichrangigkeit entscheidet die Dauer der Bewerbung.“

 
 
 

b)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und seine Nr. 2 wie folgt gefasst:
 
 
 
 
 

 
 
 

“2.  ergänzend danach, wie lange sich der antragstellende Wohnungssuchende schon in der kreisfreien 
Gemeinde oder dem Landkreis gewöhnlich aufhält, wo er sich um eine Wohnung bewirbt.“

 
 
 

c)  Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:
 
 
“4Wer als dringlich benannt wurde, eine ihm angebotene Wohnung aber ohne triftigen Grund ausschlägt, 
verliert für die auf die Ausschlagung folgenden neun Monate den Status der Dringlichkeit.
5Dem Wohnungssuchenden sind die Gründe für die Entscheidung nach Satz 4 schriftlich mitzuteilen.“

 
2.  Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
 
 
(4) Bei der Benennung kann von der Rangfolge des Abs. 3 abgewichen werden, um die Voraussetzungen 
zur Linderung sozialer Hilfebedürftigkeit in dringenden Fällen zu schaffen.



 
3.  Abs. 5 wird wie folgt geändert:
  
 

a)  In Satz 1 werden die Wörter „der Dringlichkeit“ durch die Wörter „des Abs. 3 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

 
 
 

b)  In Satz 3 werden die Wörter „Satz 2 Nr. 2 danach bestimmen kann, wie lang der Wohnungssuchende 
schon in der Gemeinde wohnt (Hauptwohnung)“ durch die Wörter „Satz 3 Nr. 2 danach bestimmen kann, 
wie lange sich der antragstellende Wohnungssuchende schon in der Gemeinde gewöhnlich aufhält“ ersetzt.

 
(9) Art. 59 des Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes (BaySvVollzG) vom 22. Mai 2013 
(GVBl. S. 275, BayRS 312-0-J), das zuletzt durch Art. 53a Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 
222) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Der Wortlaut wird Abs. 1.
 
2.  Es wird folgender Abs. 2 angefügt:
 
 
(2) Sicherungsverwahrte mit Deutsch- oder Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten werden, auf 
freiwilliger Basis an dem in Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG genannten Unterricht teilzunehmen, wenn dies 
dem Zweck der Sicherungsverwahrung nicht widerspricht und mit vertretbarem Aufwand ermöglicht werden 
kann.
 
(10) Das Bayerische Untersuchungshaftvollzugsgesetz (BayUVollzG) vom 20. Dezember 2011 (GVBl. 
S. 678, BayRS 312-1-J), das durch Art. 99 Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (GVBl. S. 275) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Dem Art. 26 wird folgender Abs. 5 angefügt:
 
 
(5) Untersuchungsgefangene mit Deutsch- oder Integrationsdefiziten sollen dazu angehalten werden, 
freiwillig an dem in Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG genannten Unterricht teilzunehmen.
 
2.  Art. 33 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
  
 

a)  Der Wortlaut wird Satz 
1.

  
 

b)  Es wird folgender Satz 2 angefügt:
 
 
“2Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG gilt entsprechend.“

 
(11) Das Bayerische Strafvollzugsgesetz (BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 866, BayRS 
312-2-1-J), das zuletzt durch § 1 Nr. 325 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Art. 40 wird wie folgt geändert:
 
 
 

a)  Nach Abs. 1 werden folgende Abs. 2 und 3 eingefügt:
 
 
(2) Gefangene haben an einem von der Anstalt angebotenen Deutschunterricht teilzunehmen, wenn sie der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, um sich nach ihrer Entlassung im Alltag fließend in 
deutscher Sprache verständigen zu können, und körperlich sowie geistig dazu in der Lage sind.
(3) 1Gefangene haben an einem von der Anstalt angebotenen Integrationsunterricht teilzunehmen, wenn 
sie Integrationsdefizite aufweisen und körperlich sowie geistig dazu in der Lage sind.2Der 



Integrationsunterricht dient den in Art. 1 des Bayerischen Integrationsgesetzes genannten 
Integrationszielen.

  
 

b)  Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 
4.

 
2.  In Art. 145 Abs. 5 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt.
 
(12) Das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz (BayMRVG) vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222, BayRS 312-
3-A) wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Art. 53a gestrichen.
 
2.  Dem Art. 10 wird folgender Abs. 4 angefügt:
 
 
(4) Die Maßregelvollzugseinrichtung soll die untergebrachte Person dazu anhalten, freiwillig an Deutsch- 
bzw. Integrationsunterricht entsprechend Art. 40 Abs. 2 und 3 BayStVollzG teilzunehmen, wenn dies den 
Zwecken des Maßregelvollzugs nicht widerspricht und ihr mit vertretbarem Aufwand ermöglicht werden 
kann.
 
3.  In Art. 41 Nr. 1 wird die Angabe „10 Abs. 2“ durch die Angabe „10 Abs. 2 und 4“ ersetzt.
 
4.  Art. 53a wird aufgehoben.
 
(13) Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, 
BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Mai 2016 (GVBl. S. 82) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu Art. 98 die Wörter „und des Aufenthaltsgesetzes“ 
gestrichen.
 
2.  Art. 98 wird wie folgt geändert:
  
 

a)  In der Überschrift werden die Wörter „und des Aufenthaltsgesetzes“ 
gestrichen.

 
 
 

b)  Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
 
 
(2) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Übernahme, Verteilung und 
vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen und ihren gemeinsam eintreffenden 
Familienangehörigen nach § 8 des Bundesvertriebenengesetzes sowie ihren nachzugsberechtigten 
Familienangehörigen insbesondere nach § 28 des Aufenthaltsgesetzes im Freistaat Bayern zu regeln.

 
Art. 18 Einschränkung von Grundrechten
 
Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit, 
Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum (Art. 2 Abs. 2 Satz 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 13 und 14 des 
Grundgesetzes, Art. 101, 102 Abs. 1, Art. 103, 106 Abs. 3 und Art. 113 der Verfassung) eingeschränkt 
werden.

Art. 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 
(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft:



1.  Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016,
 
2.  Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a Abs. 5 am 1. August 2017.
 
(2) 1 Art. 8 tritt mit Ablauf des 30. September 2021 außer Kraft. 2Entsprechende Angebote der Hochschulen 
laufen zu dem in Satz 1 genannten Datum aus.

 
 
München, den 13. Dezember 2016

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst Seehofer


